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UhvieienDankfurdieBeteiiigung.Ab"hatzulhremvorschlaglediglichzweiAnmerkungen:

1. Die Aussage

"ZudemkönnenKlagenzukünftigvoreinemGerichtsstandgefühnwerden.DieBündelungbrhstVorteilefürdie

betroffenen Unt6'rnehmen und die Justiz.."

istm.E.missverständlich.DerGesetzentwurisiehtkeine.bundesweiteBündelungdesGerichtsstandesvor,sondern
enthähin§14Absatz3lediglicheinesogenannteKonzentrationsermächtigungfürdieLandesregierungen.Die
Landesregierungkönnen(nicht:müssen)hiernachdieVerfahreninnerhalbeinesLandesbeieinemLandgericht

•Pündeln.SelbstwennaweLändervondieserErmächtigungGebrauchmachenwürdewestündenimErgebnis
immer noch 16 verschiedene G€richtsstände.

'

Ichschlagevor,diebeidenSätzeentwederzustrtjchenoderwiefolgtzuformulierem

"ZudemschaffendieneuenVorschriftenklareStrukturenfürdieDurchführungzivilrechtlicherGerichtsverfahren

undbringendamitVorteilefürdiebetroffenenUnternehmenunddieJustiz."

2.FüreineausdrücklicheUnterstützungderPlänederKOMzumWhistleblowerschutzistesausmeinerSichtderzeit
nochzufrü.h.lchschlagedahervor,wiefolgtzuformulieren:



„Ichgehedavonaus,dassdieEU-Kommissionzejt.naheinepEntwurifüeinenweitrejchendenundallgemeinen
Schutz von Hinweisgebern vörlegen wird."

DieFederführuqhstinsoweballerdingsbeiEU-KOR(bere"«gesetzt)mnichtbeim85.

DiePresseerklärungw,ürdedamitinsgesamtwiefolgtlauten:

r[

"DieWahrungvonGeschäftsgeheimnissenisteinewichtigeGrundvoraussetzungfüreinenerfolgreichen

Wirtschaftsstandort.mderUmsetzungderEU-RicminieindeutschesRechtsichem.wirdielnnovationskraftdes
WirtschaftsstandorßDeutschland.KünftigsindGeschäftsgeheimnisseeindeutigund'europaweiteinheitlich
definiert.UntemehmenkönnendanneinfacherundeffektiverihrRechtindergesamtenEUdurchsetzen.Dasist
einedeutlicheVerbesserung,diemehrRechtssicherheitundKlarheitschafft.ZudemschaffendieneuenVorschriften
kl"StrukturenfürdieDurchführungzivilrechtlicherGerichtsverfahrenundbringendamnVort.eilefürdie

u  betroffehen Unternehmen und die Justiz.

u

GleichzeitjgverbessernwhdieSituationvonWhistleblowemundJournalisten.`Fehlverhaltenoderrechtswidrige
HandlungenvonUntemehmenverdjenenkeinenSchutz.DeckteinMitarbeitersolcheMissständeauf,sosoWer
dafürnichtbestraftwerdemWirbrauchenkritischeStimmen,diez.B.KorruptionoderdielnkaufnahmevonSchä.den
gegenüberDrittenaufdeckenundansmhderÖffentlichkeitbringen.DieserfordenMWdernichtsanktioniert,
sondemdürchSchutzbelohntwerdensollte.

Zugleichistklar,dassdies"einersterSchmaufdemWegzueinemumfassendenSchutzvonHinweisgebemsein
kanmlchgehedavonamdassdieEU-KommissionzeitnaheinenEntwrifweinenweitreichendenundallgemeinen
SchTtz von Hinweisgebern vorlegen wird."

jt freundlichen Grüßen
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"DieWahrungvonGeschäftsgeheimnissenisteinewjchtigeGrundvoraussetzungfüreinöneriolgreichen

Wirtschaftsstandort.MitderUmsetzungderEU-RichtlinkindeutschesRechtsichernwhdielnnovationskraftdes
WirtschaftsstandortsDeutschland.KünftigsindGeschäftsgeheimnisseeindeutigundeuropaweiteinheitm.
definiert.UnternehmenkönnendanneinfacherundeffektiverihrRechtindergesamtenEUdurchs:tzen.Dasist
ein.edeutlicheVerbesserung,d,iemehrRechtssicherheitur!dKiarheitschafft.Zuc!emkönnenKlagänzukünftigvor
einemGerichtsstandgefühnwerden.DieBündelungbringtVorteilefürdiebetroffenenUnternehmenunddieJustiz.

\

U`.
GleichzeitigverbessernwhdieSituationvonWhistleblowernundJournalisten.Fehlverhaltenoderrechtswidrige
HandlungenvonUnternehmenverdienenkeinenSchutz.DeckteinMitarbeitersolcheMissständeauf,sosoHer
dafürnichtbestraftwerdemWirbfauchenkritischeStimmen,diez.B.KorruptionoderdielnkaufnahmevonSchäden

gegenüberDrittenaufdeckenundansLichtderöffentiichkeitbringen.DieseriprdenMULdernichtsanktioniert,
sondern durch Schutz belohnt werden sollte.

Zugleichistklar,dassdiesnureinersterSchrittaufdemWegzueinemumfassendenSchutzvonHinweisgebemsein
kann.DasBMJVunterstütztdiePlänederEU-KommissionzeitnaheinönEntwurifüreinenweitreichendenund
allgemeinen Schutz von Hinweisgebern vorzulegen."

Vielen Dank & Grüße
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E±stües"Umstt"ngderRL(Eumi6ß42"msthm
von Geschäftsgeheihrissen vor rechtswidrigem Erwerb sovriie
röchtswiirdiger Nutzung und Offenlegung

Eri

Sehr geehrte DaLmen un`d Herren,
imNachgangzu`meinerStellungnahmevom16.Ap"2018möchteichausSichtdesBMFeineweitere
Stellungnahme abgeben mit der Bitte um Berücksichtigung.

-.`'

NachderSystemat`kdesEnt`wurfsistdas.VerhältniszwischendemGeschGehG-EntwuriundRegelungeninanderen
Gesetze"diedemSchutzvonHinweisgeberndienen,wiedasFinDAG(§4dAbs.6),dasBörs.G(§3bAb-s.5)oderdas
GWG(§47und§53)unklar.EbensobetroffensinddieVorschriften'derMarktmissbra.uchsverordnungzumUmga`ng
mitlnsiderinformationen,Vgl,Art.7ff.MarktmissbrauchsverordnungVO(EU)596/2014`.
Wirweisendaraufmdasssichergestemseinmuss,dassdielnfo.rmationsweitergabebzw.geschützteHinweisgeber
gem.djeserGesetzenichtaufgrunddesGeschGdhGschlechtergestelltwerden.

Im Einzelnen:

§53GWG(Hinweisgebersystem/Whistleblowing)solleuroparechtlicheüorgabenurrsetzenundentsprichtim
Wesentlichen§4dFinpAG.§47(Informati.onsyeitergabedurchVerpflichtete)s`etztteilweiseebenfallsdie4.GWRL
um..

Gem.§47GWGweitergegebenelnformatjonensowieHinweiseandieAufsich'tsbehördengem.§53GWGkönnen
Geschäftsgeheimnisseisv§1enthaltenunddamitdemEntwuriunterfallen.Nach§2Abs.1desEntwurfsdarieiri
GeheimnisaufG.runddes§47GWGoder6,.E3 Gwcari-h-+  -^ -...-.- J---tr          .     -__ ___  ---'_-'  -`-`t. L,ll,,ul 'J  ua' '  t=

Gw.Goder§,53GWGerlangt,genutzt6deroffengelegtwerden.Allerdingsgehtes
l'no'lm  Dd--l,.l ------- _-_,     _   "

_          _  __  _  _. ,_.,o„ t ,-., u..| vutH. uiicHgeieg[ w.erclen. Allerdings geht es
abeiausweislichderBegründungumRegelungenzurBehandlungvorGeschäftsgeheimnissen,dazuzählen§47
wG(primärdatenschutzrechtlicheZielrichtung)undauch§53GWG(Verfolgungs-/Benachteiligungsverbot)woh
icht. Die weitergabe odf.r Niit7nno L]nn ,,.J^_  :-J--£_m       ..---

u!
u,  _--_ T_ -...-- v..u `vt=l lult;u.Hgs-/Denacntelllgungsverbot) wohlnicht.DieWeitergabeoderNutzungkannzudemjedenfallsunterdiein§3genanntenHandlungsverbotefallen,die

anscheinend auch dann geprüft werden müssen, wenn eine Handlunggem. § 2 ausdrücklich erlaubt ist. Ein        .
Rechtfertigungkannzwarinsbesonderegem.§4Nr.2erfolgen.DieRechtfertigunggftaberwohLandersalsz.B.§
53GWG,nichtfürstrafrechtlicheundarbeitsrechtlicheFolgen.

DieStrafbarkeitgem.§22soWbeiVorliegeneinesRechtfertigungsgrundesnach§4ausgeschlossensein

(BegründungS.38),das.lässtsichwederdemWortlautderVorschriftnochderSystematkeindementnehmen.
GleichesgMfü`rRegelungenimFinDAG.(§4dAbs.6)oderBörsG(§3bAbs.5),diedemSchutzvonHinweisgebem
dienen.§4dAbs.6FinDAGund§4Nr.2RefEb.eispielsweiselaufennichtgleich,könntensich'aberimEinzelfawh
der Anwendun.g überschneiden.

WirschlagendahereineKlarstellungimBegründungstextzu§4Nummer2desGeschGehG-E,donz.B.alsneuer
Absatz am Ende einzufügen, wie folgt vor:

"RegelungeninanderenGesetzen,diedemSchutzvonHinweisgeberndienen,wiez.B.§4dAbs.6FinDAG,§3bAbs.

5BörsGoder§§47,53Abs.5GWG,werdenvondieserRegelungnichtberührt.".

r
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Zur Begründung von § 2 Abs. 1 RefE. söllte folgende weitere Formulierung in Erwägung gezdgen we+den:

„Sönderregelungen zum Umgang mit lnformationen,. die zugleich auch Geschäftsgeheimnisse darstellen können'`.

In § 2 Abs. 1 RefE sollte un§e,res Erachtens klargestellt Werden, dass auch Unionsrecht ünd nicht nur nationales
Recht gemeint.ist.
Dies betrifft etwa die direkt geltenden EU-Vörschriften zur Kapitalmarktpublizrt`ät (etwa Art.17
Marktmissbrauchsverordnung VO(EU) 596/2014). Wir regen eine engere Anlehnung an den Wortlaut des Art. 3 Abs.
2 der Richtlinie an.

lh Ergänzung zu dem bereits`übersandten Anmerkungen zum IFG bitte ich Sie, eine Konkretisierung im RefEntw.
einesGesetzeszurUhsetzungder.RL(EU)20i6/942zumSchutzvonGeschäftsgeheininissenvorrechtswidrigem

Erwerb sowie rechtswidriger Nützung u.'Offenlegung dahingehend aufzunehmeh, dass dieses Gesetz nicht für
staatliche Stellen, wie etwa den Buhd gilt. Die derzeitige Formulierung in § 1 Nr. 3 würde nach hiesiger Änsjcht auch

jurist.isches Per3onen d.es öffentlichen Rechts erfassen.
/

Mit freundlichen' Grüß;n•=. _,
V B.2.:Justiziariat     .
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